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1. (1)Zur Förderung der Studienabschlussphase haben ordentliche Studierende an den in § 3 genannten

Bildungseinrichtungen Anspruch auf ein Studienabschluss-Stipendium. Die Höhe des Studienabschluss-

Stipendiums beträgt unter Berücksichtigung des zurvor bezogenen Einkommens mindestens 700 Euro (Anm. 1)

und höchstens 1.200 Euro (Anm. 2) monatlich. Die Anspruchsdauer beträgt mindestens sechs und höchstens

achtzehn Monate und richtet sich nach den noch zu erbringenden Studienleistungen.

2. (2)Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat durch Verordnung

nähere Bestimmungen über die Voraussetzungen, die Anspruchsdauer, die Berechnung der Höhe, die

Zuerkennung und die Rückforderung von Studienabschluss-Stipendien festzulegen.

3. (3)Voraussetzung für die Gewährung ist, dass der Studierende jedenfalls

1. 1.voraussichtlich das Studium längstens innerhalb von achtzehn Monaten ab Zuerkennung des

Studienabschluss-Stipendiums abschließen wird,

2. 2.noch kein Studium und auch keine andere gleichwertige Ausbildung mit Ausnahme eines

Bachelorstudiums abgeschlossen hat,

3. 3.zum Zeitpunkt der Zuerkennung des Studienabschluss-Stipendiums das 41. Lebensjahr noch nicht

überschritten hat,

4. 4.in den letzten vier Jahren vor Zuerkennung des Studienabschluss-Stipendiums mindestens drei volle Jahre

zumindest halbbeschäftigt war oder ein diesem Beschäftigungsausmaß entsprechendes Einkommen erzielt

hat, wobei Schutzfristen gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979,

oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, Kindererziehungszeiten während eines

Karenzurlaubes gemäß den §§ 15 ff. MSchG, §§ 2 ff. des Väter-Karenzgesetzes (VKG), BGBl. Nr. 651/1989,

oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften sowie Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- oder

Zivildienstes oder einer Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 Z 2 des Freiwilligengesetzes, BGBl I Nr. 17/2012, im vollen

Ausmaß zu berücksichtigen sind,

5. 5.in den letzten vier Jahren vor Zuerkennung des Studienabschluss-Stipendiums keine Studienbeihilfe

bezogen hat,

6. 6.ab Zuerkennung des Studienabschluss-Stipendiums jede Berufstätigkeit aufgibt,

7. 7.bisher noch kein Studienabschluss-Stipendium erhalten hat.

4. (4)Weist der Studierende nicht innerhalb von zwölf Monaten nach der letzten Auszahlung eines Studienabschluss-

Stipendiums den Abschluss des geförderten Studiums nach, hat die Studienbeihilfenbehörde den ausbezahlten

Betrag mit Bescheid zurückzufordern. Die Nachweisfrist verlängert sich bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im

Sinne des § 19 Abs. 2.

5. (5)Erzielt ein Studierender neben dem Bezug eines Studienabschluss-Stipendiums Einkommen aus

Berufstätigkeit, hat die Studienbeihilfenbehörde für den jeweiligen Monat das Studienabschluss-Stipendium mit

Bescheid zurückzufordern. Leistungen anderer Einrichtungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts, auf die ein

Rechtsanspruch besteht und die bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurden, sind nachträglich in Abzug zu

bringen und mit Bescheid zurückzufordern.

6. (6)Für das Erlöschen und die Rückzahlung des Studienabschluss-Stipendiums sind § 50 Abs. 1 und § 51

anzuwenden.

7. (7)Studierende einer in § 3 Abs. 1 genannten Einrichtung, die ein Studienabschluss-Stipendium beziehen, erhalten

den entrichteten Studienbeitrag rückerstattet. Die Höhe des Rückerstattungsbetrages ist mit jener des

Studienbeitrags gemäß § 91 Abs. 1 UG pro Semester begrenzt.

In Kraft seit 17.05.2018 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1979_221_0/1979_221_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1989_651_0/1989_651_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/1
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/17
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/50
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/51
https://www.jusline.at/gesetz/studfg/paragraf/3
file:///

	§ 52b StudFG Studienabschluss-Stipendien
	StudFG - Studienförderungsgesetz 1992


